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An die 
staatlichen Realschulen 
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Ausschreibung von Funktionsstellen 
 
 
Es ist beabsichtigt, folgende Funktionsstelle zum Schuljahr 2008/09 zu be-

setzen: 

 

Die Stelle der Zweiten Realschulkonrektorin / des Zweiten Realschulkon-

rektors an der 

 

 Staatlichen Realschule Peißenberg (BesGr. A 14) 

 

Da es sich bei dieser Stelle um eine Zweitausschreibung handelt, können 

sich dafür auch Lehrkräfte bewerben, die zum 01. August 2008 nach der 

Anstellung im Eingangsamt noch nicht drei Jahre im staatlichen Realschul-

dienst tätig sind und ein Amt in der Besoldungsgruppe A 13 in der Laufbahn 

der Realschullehrer innehaben.  

 

Teilzeit ist (in begrenztem Umfang) möglich. 

 

Termine für die Vorlage der Bewerbungen: 

 
bei der Leitung der Schule,  

an der die Bewerberin / der Bewerber tätig ist   02. Juni 2008 
 

Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 
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bei der Leitung der Schule, 

an der die Funktionsstelle zu besetzen ist  09. Juni 2008 
 
beim Ministerialbeauftragten 

des abgebenden Aufsichtsbezirks   09. Juni 2008 
 
beim Ministerialbeauftragten 

des aufnehmenden Aufsichtsbezirks   17. Juni 2008 
 
beim Ministerium  25. Juni 2008 

 

 

Frauen werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben (Art. 7 Abs. 3 

BayGlG). 

 

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. 

Bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung werden Schwerbehinder-

te bevorzugt berücksichtigt (Fürsorgerichtlinien IV Abs. 4.2). 

 

Die Schulleitung wird gebeten, die Lehrkräfte umgehend auf diese Aus-

schreibung hinzuweisen. In geeigneter Weise sind auch in Betracht kom-

mende abwesende Lehrkräfte zu verständigen. 

 

 

gez. Püls 

Leitender Ministerialrat 

 

 
 
 

 


